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Die Areisgebilde des Kriegswirtschaftsrechts.
Von Dr. Julius Hkrsch, Professor an der Handelshochschule Cöln,

z. Zt. Referent im Krkegsernährungsamt.

Die folgenden Ausführungen sollen nicht die theoretische Grund¬
frage behandeln, ob und in welchem Grade eine obrigkeitliche Lenkung
von Preis und Warenversorgung im Kriege möglich und zweckmäßig
ist; auch nicht die bisher kaum aufgeworfene, aber der Erörterung
sehr bedürftige Frage, ob nicht vielleicht für die verschiedenen Ent¬
wicklungsabschnitte einer Kriegswirtschaft verschiedenartige Mittel
solcher Beeinflussung einander ablösen müssen. Sie wollen nur zur
Aufklärung der Praxis erörtern, was unter den vielen Preisgebilden
zu verstehen ist, die sich in der Kriegswirtschaft nebeneinander heraus¬
gebildet haben, und welche Bestimmungen darüber in Geltung sind.
Es soll also das Wesen dessen erörtert werden, was wir als „an¬
gemessenen Preis", „Höchstpreis", „Richtpreis", „Vertragspreis",
„Übernahmepreis", „Mindestpreis" und einige Abarten davon
täglich angewendet, aber im praktischen Gebrauch oft nicht scharf
genug umrissen und unterschieden finden.

1. Der „angemessene Preis".
Nicht das älteste Preisgebilde der Kriegswirtschaft, der Höchst¬

preis, beherrscht als leitender Grundgedanke die gesamte Denk¬
richtung, der sich alle anderen Preisarten unterwerfen müssen. Dem
Höchstpreise seit Juli 1915 zur Seite gestellt und ihm seit März
1916 ausdrücklich übergeordnet ist der angemessene Preis.
Er ist die breiteste Grundlage des gesetzestreuen kriegswirtschaftlichen
Verhaltens. Auch wo eine gesetzliche Preisgrenze als „Höchstpreis"
festgelegt ist, bleibt dennoch derjenige nicht stets straffrei, der sich
innerhalb dieser Grenze hält; sondern er muß seine Preissorderung
selbst unter diese Grenze herabmäßigen, soweit und sofern er durch
die Beanspruchung des Höchstpreises einen übermäßigen Gewinn
erzielt (Bekanntmachung über die Änderung des Gesetzes, betreffend
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